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Beschlüsse: 
 

06.12.2021 Stadtvertretung 

021/StV/2021 
21. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. 
Es liegt folgender Ersetzungsantrag der SPD-Fraktion vom 02.12.2021 vor. 
 

Der Oberbürgermeister wird gebeten zu prüfen und im ersten Quartal 2022 darzulegen, 
inwieweit eine Umstellung von Microsoft Office hin zu alternativen Office-Programmen in der 
Verwaltung der Landeshauptstadt unter Berücksichtigung zeitlicher und finanzieller Aspekte 
realisierbar ist. 
 
2. 
Das Mitglied der Stadtvertretung Herr Stephan Martini (ASK) wandelt seinen Antrag in einen 
Prüfantrag um. 
 
3. 
Das Mitglied der Stadtvertretung Herr Norbert Claussen bittet um folgende Ergänzung des 
Antrages: 
 
„Dabei ist eine Kooperation mit den Institutionen Städte- und Gemeindetag M-V oder 
Deutscher Städtetag zu berücksichtigen.“ 
 
4. 
Der Stadtpräsident stellt den Ersetzungsantrag mit der Ergänzung des Mitgliedes der 
Stadtvertretung Herr Norbert Claussen zur Abstimmung. 
 
5. 
Mit Beschlussfassung des Ersetzungsantrages hat sich der Ursprungsantrag des Mitgliedes 
der Stadtvertretung Herr Stephan Martini (ASK) erledigt. 
 
Beschluss: 
 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00265/2021 

  

 

Microsoft EXIT - Umstellung der IT Systeme der Landeshauptstadt. Microsoft verbannen! 

 



  
 

Der Oberbürgermeister wird gebeten zu prüfen und im ersten Quartal 2022 darzulegen, 
inwieweit eine Umstellung von Microsoft Office hin zu alternativen Office-Programmen in der 
Verwaltung der Landeshauptstadt unter Berücksichtigung zeitlicher und finanzieller Aspekte 
realisierbar ist. Dabei ist eine Kooperation mit den Institutionen Städte- und Gemeindetag M-
V oder Deutscher Städtetag zu berücksichtigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei drei Stimmenthaltungen beschlossen 
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